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Gesundheitsvorsorge

50 Prozent Sozialabgaben: Der Punkt, an

dem das System gegen sich selbst arbeitet
Ute Pappelbaum

Die aktuelle Projektion des IGES-Instituts verschiebt den Referenzrahmen der Sozialpolitik. Ausgehend

von 42,7 Prozent Gesamtsozialabgaben im Jahr 2026 steigt die Quote bis 2035 auf rund 50 Prozent, im

ungünstigen Szenario auf nahezu 54 Prozent. Parallel überschreitet die gesetzliche Krankenversicherung die

20-Prozent-Marke, die Pflegeversicherung nähert sich 5 bis 5,7 Prozent, während die Rentenversicherung auf

etwa 21 Prozent ansteigt.

Synchronisierte Beitragssatzdynamik:

Der Verlust des internen Ausgleichs

Der entscheidende Unterschied zu früheren

Anpassungsphasen liegt in der Gleichzeitigkeit der Belastung.

Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung steigen parallel,

während die Arbeitslosenversicherung ihre stabilisierende

Funktion verliert. Damit entfällt der bisherige interne

Ausgleichsmechanismus der Sozialversicherung.

Was bislang sektorale Ausschläge waren, addiert sich

nun systemisch. Die Sozialversicherung entwickelt sich

von einem balancierenden System zu einer kumulierten

Abgabenstruktur.

Endogene Instabilität: Wenn

Beitragssätze ihre eigene Basis

verändern

Die Projektion unterstellt implizit konstante

Verhaltensreaktionen auf steigende Abgaben. Genau hier

liegt die analytische Schwäche. Mit wachsender Belastung

wird die Beitragsbasis selbst zur variablen Größe.

Steigende Sozialabgaben wirken auf Arbeitsangebot,

Lohnstruktur und Systemwahlentscheidungen. Damit entsteht

ein Rückkopplungseffekt: Die Finanzierung des Systems

beeinflusst zunehmend seine eigene Grundlage. Ab einem

bestimmten Niveau verliert die Fortschreibung ihre Stabilität.
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DAK-Stabilitätspakt: Eingriff in

die Ausgabendynamik unter

institutionellen Restriktionen

Eingriffspunkt: Ausgabendynamik statt

Einnahmenlogik

Der 5-Punkte-Stabilitätspakt der DAK-Gesundheit ist

vor diesem Hintergrund als gezielter Eingriff in

die Systemmechanik zu lesen, nicht als klassisches

Finanzierungskonzept. Der zentrale Ansatzpunkt liegt nicht

auf der Einnahmenseite, sondern auf der Begrenzung der

Ausgabendynamik – und damit auf jener Variable, die in der

bisherigen Steuerung systematisch ausgeklammert wurde.

Budgetrestriktion: Einführung einer systemweiten

Ausgabenbindung

Kern des Vorschlags ist die einnahmenorientierte

Ausgabenpolitik. Ökonomisch entspricht dies der Einführung

einer harten Budgetrestriktion auf Systemebene: Die

Leistungsausgaben dürfen nur noch im Rahmen der

Einnahmenentwicklung wachsen. Damit wird die bislang

implizite Logik – Defizite über Beitragssatzanpassungen zu

schließen – durch eine explizite Begrenzungsregel ersetzt.

Kurzfristwirkung: 8 Milliarden Euro Entlastung bei

unveränderter Struktur

Die kurzfristige Wirkung ist quantifizierbar. Nach IGES-

Berechnungen ließe sich die Ausgabenentwicklung bereits

2027 um rund 8 Milliarden Euro dämpfen und die erwartete

Finanzierungslücke weitgehend schließen. Entscheidend

ist jedoch nicht die kurzfristige Entlastung, sondern die

Veränderung der Steuerungsrichtung: Die Stabilität des

Systems würde nicht mehr über steigende Beiträge, sondern

über kontrollierte Leistungsausgaben hergestellt.

Verteilungsmechanik: Ausgabenbegrenzung

erzwingt Allokationsentscheidungen

Damit verschiebt sich die ökonomische Konfliktlinie.

Während Beitragssatzsteigerungen breit verteilt und politisch

relativ geräuschlos umgesetzt werden können, erzwingt

eine Ausgabenbindung konkrete Allokationsentscheidungen.

Betroffen sind insbesondere jene Bereiche mit

überdurchschnittlicher Ausgabendynamik – vor allem

die stationäre Versorgung sowie innovationsgetriebene

Leistungssegmente im Arzneimittelbereich.

Governanceproblem: Durchsetzung statt

Regeldefinition

Genau hier liegt die institutionelle Leerstelle des

Vorschlags. Die Regel selbst ist klar formuliert, ihre

operative Durchsetzung bleibt offen. In einem System

fragmentierter Zuständigkeiten, sektoraler Vergütungslogiken

und korporatistischer Aushandlungsprozesse ist nicht die

Definition der Budgetgrenze der Engpass, sondern ihre

Durchsetzung gegenüber leistungsstarken Akteursgruppen.

Fiskalische Flankierung: Entlastung ohne Eingriff

in die Kostendynamik

Die weiteren Elemente des Stabilitätspakts sind

demgegenüber als flankierende Maßnahmen einzuordnen.

Die Beendigung der Querfinanzierung versicherungsfremder

Leistungen adressiert ein seit langem bekanntes

Ordnungsproblem und würde die Beitragsseite systematisch

entlasten. Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf

Arzneimittel erzeugt kurzfristige Liquiditätseffekte von fünf

bis sechs Milliarden Euro jährlich, verändert jedoch nicht die

zugrunde liegende Preis- und Mengendynamik.

Lenkungssteuern: Langfristige Wirkung bei

kurzfristig begrenztem Effekt

Ähnlich verhält es sich mit der vorgeschlagenen

Ausweitung gesundheitsbezogener Verbrauchsteuern. Diese

können fiskalisch kompensierend wirken und langfristig

Verhaltensanpassungen unterstützen, entfalten jedoch

kurzfristig keine strukturelle Entlastung der GKV-Ausgaben.

Systeminterne Verteilung: Wettbewerbskorrektur

ohne Volumeneffekt

Die Reform des Risikostrukturausgleichs schließlich

adressiert die Verteilungsmechanik innerhalb des Systems.

Sie ist für die Funktionsfähigkeit eines wettbewerblichen

Ordnungsrahmens zentral, bleibt jedoch für die aggregierte

Ausgabenentwicklung neutral.

Systemlogik: Ein Hebel, mehrere

Nebeninstrumente

In der Gesamtsicht zeigt der Stabilitätspakt damit eine

klare Hierarchie: Der einzige strukturell wirksame Hebel liegt

in der Begrenzung der Ausgabendynamik. Alle weiteren

Maßnahmen wirken unterstützend oder kompensierend,

ersetzen jedoch keine systemische Steuerung.
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Entscheidender Parameter:

Governancegeschwindigkeit

Der entscheidende Parameter verschiebt sich damit

von der Beitragshöhe zur Governancefähigkeit. Ob

der Vorschlag wirkt, entscheidet sich nicht an

seiner ökonomischen Logik, sondern an der Fähigkeit

des Systems, Ausgabenbegrenzungen gegen sektorale

Interessen tatsächlich durchzusetzen.

Strukturelle Leerstelle:

Versorgungsstruktur bleibt

unangetastet

Der größte Kostentreiber – insbesondere die stationäre

Versorgung – wird zwar benannt, aber nicht operationalisiert.

Ohne Eingriff in Kapazitäten, Vergütungssysteme und

Mengenanreize bleibt jede Ausgabenbindung partiell.

Damit entsteht ein typisches Muster: Die richtige Variable wird

adressiert, aber der entscheidende Umsetzungspfad bleibt

unterdefiniert.

Fiskalische Verschiebung ersetzt

keine Strukturreform

Maßnahmen wie die Absenkung der Mehrwertsteuer

auf Arzneimittel oder höhere Bundeszuschüsse erzeugen

kurzfristige Entlastung, verändern jedoch nicht die

Ausgabendynamik. Sie verschieben die Finanzierung vom

Beitrags- in den Steuerraum.

Ökonomisch handelt es sich um Liquiditätsmaßnahmen, nicht

um strukturelle Eingriffe.

Systemische Konsequenz:

Steuerungsfähigkeit ersetzt

Beitragssatzdebatte

Die 50-Prozent-Marke ist das Ergebnis einer fehlenden

Steuerungsarchitektur. Entscheidend ist die Fähigkeit des

Systems, die Relation zwischen Ausgabenwachstum und

Beitragsbasis aktiv zu kontrollieren.

Solange diese Fähigkeit institutionell nicht implementiert ist,

bleibt jede Stabilisierung temporär. Die Sozialversicherung

bewegt sich dann strukturell in Richtung eines

dauerhaft steigenden Abgabensystems mit abnehmender

Eigenstabilität.
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